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VORWORT UNSERE THEMEN 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Sommer steht vor der Tür und die 
Bundesregierung verabschiedet sich mit einem 
Paukenschlag in die Sommerpause: das 
Bundesverfassungsgericht hat das geplante 
Heizungsgesetz mit der Begründung, den 
Abgeordneten wurde nicht ausreichend Zeit zur 
Prüfung eingeräumt, gekippt.  

Wenngleich die Begründung der Richter aus 
Karlsruhe nicht der finanziellen Unsicherheit und 
dem entsprechenden Unbehagen der betroffenen 
Eigentümer Rechnung trägt, dürfte vielen ein Stein 
vom Herzen gefallen sein. Die Verschärfungen für 
Neueinbauten ab dem 1. Januar 2024 sind somit 
erstmal auf Eis gelegt.  

 

Ebenfalls noch in der Schwebe ist die geplanten und 
nicht minder hohen Wellen schlagende Halbierung 
der Einkommensgrenze ab dem 1. Januar 2024 für 
den Bezug von Elterngeld auf ein zu versteuerndes 
Familieneinkommen in Höhe von TEUR 150.  

Noch handelt es sich um einen Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2024 über das der Bundestag im Dezember 
erst noch abstimmen muss. Zudem gibt es eine gute 
Nachricht: für alle vor dem 1. Januar 2024 
geborenen Kinder greift ein Bestandsschutz, sodass 
in diesen Fällen für den gesamten 
Anspruchszeitraum die bisherige 
Einkommensgrenze von TEUR 300 Anwendung 
findet. 

 

Nachdem wir Ihnen in der vorangegangenen 
Mandanteninformation stolz unsere erfolgreiche 
Titelverteidigung der „Handelsblatt Beste 
Steuerberater“ Auszeichnung verkünden durften, 
freuen wir uns heute, Ihnen in Kürze unsere BNS 
Homepage im neuen und modernen Design 
präsentieren zu dürfen und sind sehr gespannt auf 
Ihr Feedback. 
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BNS 
Bartels Niebuhr Schmorr 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 

 STEUER-UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 
Unternehmer 

Betriebsausgabenpauschale erhöht 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ab dem 
Veranlagungszeitraum 2023 die Betriebsausgaben-
pauschale für bestimmte Berufsgruppen erhöht. Diese 
Erhöhung gilt für hauptberuflich tätige Schriftsteller und 
Journalisten sowie für nebenberuflich tätige 
Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller und Lehrer/Prüfer. 

Hintergrund: Aus Vereinfachungsgründen gewährt die 
Finanzverwaltung eine Betriebsausgabenpauschale bei den 
folgenden Tätigkeiten: hauptberufliche selbständige 
schriftstellerische oder journalistische Tätigkeit; 
wissenschaftliche, künstlerische und schriftstellerische 
Nebentätigkeit; nebenamtliche Lehr- und Prüfungstätigkeit. 

Wesentlicher Inhalt des aktuellen BMF-Schreibens: 

 Bei hauptberuflicher selbständiger schriftstellerischer 
oder journalistischer Tätigkeit können ab dem 
Veranlagungszeitraum 2023 30 Prozent der 
Betriebseinnahmen aus dieser Tätigkeit pauschal als 
Betriebsausgaben abgezogen werden, höchstens jedoch 
3.600 Euro jährlich. 

Hinweis: Bislang betrug der Höchstbetrag 2.455 Euro. 
Dieser Höchstbetrag gilt noch bis einschließlich 2022. 

 Bei nebenberuflicher Tätigkeit im wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder schriftstellerischen Bereich kann der 
Steuerpflichtige 25 Prozent der Betriebseinnahmen aus 
dieser Nebentätigkeit pauschal als Betriebsausgaben 
geltend machen, höchstens jedoch 900 Euro jährlich. Der 
Höchstbetrag von 900 Euro kann nur einmal für alle 
Nebentätigkeiten, die unter die Vereinfachungsregelung 
fallen, gewährt werden. 

Hinweis: Zu den nebenberuflichen Tätigkeiten gehört auch 
eine Vortrags- oder nebenberufliche Lehr- und 
Prüfungstätigkeit, sofern sie nicht steuerfrei ist. Bislang 
betrug der Höchstbetrag 614 Euro. Dieser Höchstbetrag gilt 
noch bis einschließlich 2022. 

Hinweise: Der Steuerpflichtige kann auch einen höheren 
Betriebsausgabenabzug geltend machen, muss diesen dann 
aber nachweisen. Das BMF begründet die Erhöhung mit 
dem gestiegenen Preisniveau. 

 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Inflationsausgleichsprämie zur Abgeltung von 
Überstunden 
Die steuer- und sozialversicherungsfreie Inflations-
ausgleichsprämie kann unter bestimmten Voraussetzungen 
zur Abgeltung von Überstunden genutzt werden. Dies hat 
das Bundesfinanzministerium (BMF) in seinen FAQ zur 
Inflationsausgleichsprämie kürzlich klargestellt. 

Hintergrund: Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, die 
dieser zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
gewährt, können bis zu einem Betrag von 3.000 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei im Zeitraum vom 
26.10.2022 bis zum 31.12.2024 gewährt werden. Auch eine 
sukzessive Auszahlung in mehreren Teilstücken ist möglich. 
Die Arbeitgeberleistung kann in Form von Barzuschüssen 
oder Sachzuwendungen gewährt werden. Bei mehreren 
Arbeitsverhältnissen bei unterschiedlichen Arbeitgebern 
können Steuerpflichtige die Bonusleistungen auch 
mehrfach steuer- und sozialversicherungsfrei beziehen. Die 
Zahlung muss im Lohnkonto dokumentiert werden. 
Eingeführt wurde die Inflationsausgleichsprämie Ende 
letzten Jahres mit dem „Gesetz zur temporären Senkung 
des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das 
Erdgasnetz“, s. hierzu auch unsere Mandanten-Information 
1/2023. 

Das BMF hat nun klargestellt, dass die 
Inflationsausgleichsprämie unter Umständen auch dazu 
genutzt werden kann, Arbeitnehmern ihre Überstunden 
steuer- und sozialabgabenfrei zu vergüten. Voraussetzung 
ist, dass im Zeitpunkt der Vereinbarung oder der Zusage der 
Sonderzahlung kein Anspruch des Arbeitnehmers auf eine 
Vergütung von Überstunden besteht (also lediglich die 
Möglichkeit des Freizeitausgleichs gegeben ist). 

Wurde die Auszahlung von Überstunden dagegen von 
vornherein vertraglich – auch alternativ zum 
Freizeitausgleich – zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
vereinbart, kann die Inflationsausgleichsprämie nicht 
genutzt werden, da sie dann nicht zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. Ebenfalls nicht 
genutzt werden kann die Inflationsausgleichsprämie im Fall 
der Gehaltsumwandlung oder bei einem Entgeltverzicht. 

Hinweis: Weitere Informationen zur 
Inflationsausgleichsprämie hat das BMF auf seiner 
Internetseite veröffentlicht. 

Kostenbeteiligung bei doppelter 
Haushaltsführung 
Eine doppelte Haushaltsführung kann auch dann bestehen, 
wenn der Arbeitnehmer im Haus seiner Eltern wohnt. 
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Voraussetzung ist unter anderem, dass er sich an den 
Kosten der Lebensführung beteiligt; diese Beteiligung muss 
nicht durch laufende Zahlungen erfolgen, sondern kann 
auch in Gestalt von Einmalzahlungen erbracht werden. 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer außerhalb seines 
Lebensmittelpunktes arbeitet und am Beschäftigungsort 
eine Zweitwohnung anmietet. Der Gesetzgeber verlangt, 
dass der Arbeitnehmer an seinem Lebensmittelpunkt eine 
Wohnung innehat und sich an den Kosten der 
Lebensführung finanziell beteiligt. 

Sachverhalt: Der Kläger arbeitete im Streitjahr 2015 in B und 
hatte dort eine Zwei-Zimmer-Wohnung angemietet, von 
der aus er an jedem Werktag zur Arbeit fuhr. An den 
Wochenenden hielt er sich im Haus seiner Eltern in X auf; 
der Kläger hatte in X auch seinen privaten 
Lebensmittelpunkt. 

Im Haus seiner Eltern bewohnte er im Obergeschoss eine 
Wohnung mit seinem Bruder B, während seine Eltern im 
Erdgeschoss wohnten. Miete musste der Kläger an seine 
Eltern nicht zahlen. Der Kläger besorgte jedoch für sich und 
seinen Bruder im Streitjahr Lebensmittel und Getränke im 
Wert von ca. 1.400 Euro. Außerdem überwies er im 
Dezember 2015 auf das Konto seines Vaters Beträge in 
Höhe von 1.200 Euro mit dem Verwendungszweck 
„Nebenkosten/Telekommunikation“ sowie in Höhe von 
550 Euro mit dem Verwendungszweck „Anteil neue Fenster 
in 2015“. Der Kläger machte die Aufwendungen für die 
Zwei-Zimmer-Wohnung in B sowie für die wöchentlichen 
Familienheimfahrten als Werbungskosten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung geltend, die das Finanzamt 
wegen fehlender finanzieller Beteiligung am Haushalt in X 
nicht anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der 
hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Der Kläger unterhielt einen eigenen Hausstand in X bei 
seinen Eltern, auch wenn er weder Eigentümer noch 
Mieter des Hauses war. Es genügte, dass er im Haus 
seiner Eltern eine Wohnung aus abgeleitetem Recht 
nutzen konnte, weil seine Eltern ihm und seinem Bruder 
die Wohnung im Obergeschoss überlassen hatten. 
Unbeachtlich ist, dass die Wohnung im Obergeschoss 
nicht baulich von der von den Eltern genutzten Wohnung 
im Erdgeschoss getrennt war. 

 In X befand sich auch der Lebensmittelpunkt des Klägers, 
da er dort in Vereinen aktiv war und sich an den 
Wochenenden sowie im Urlaub aufhielt. 

 Ferner hat sich der Kläger an den Kosten der 
Lebensführung in X beteiligt. Zu diesen Kosten gehören 
die Kosten für die am Lebensmittelpunkt genutzte 
Wohnung sowie die Kosten für die eigentliche 
Haushaltsführung wie zum Beispiel Lebensmittel oder 
Telekommunikation. Nicht hierzu gehören Kosten für 
den Urlaub, für die Freizeit, für den Pkw oder für die 
Gesundheitsvorsorge. 

 Der Kläger hat sich an dem im Obergeschoss 
bestehenden Haushalt bereits dadurch beteiligt, dass er 
Lebensmittel und Getränke im Wert von ca. 1.400 Euro 
eingekauft hat. Auf die Kosten, die für den Haushalt der 
Eltern im Erdgeschoss entstanden sind, kommt es nicht 
an, weil das Erdgeschoss nicht zum Haushalt des Klägers 
gehörte. 

Hinweise: Das Urteil ist positiv für Arbeitnehmer, weil es die 
Anforderungen an die Führung eines eigenen Hausstandes 
geringhält. So verlangt der BFH keine laufenden Zahlungen, 
sondern es genügen Einmalzahlungen. Ebenso wenig 
fordert der BFH einen Mindestbetrag oder eine Miete; 
allerdings dürfen die Zahlungen nicht erkennbar 
unzureichend sein. Als Vergleichsmaßstab für eine 
erkennbar unzureichende finanzielle Beteiligung dienen die 
tatsächlich entstandenen Haushalts- und 
Lebenshaltungskosten. 

Auf die Zahlungen des Klägers für die 
„Nebenkosten/Telekommunikation“ sowie für die neuen 
Fenster kam es im Ergebnis nicht an, weil bereits die 
Zahlungen für die Lebensmittel und Getränke ausreichend 
waren, um eine Beteiligung an den Haushaltskosten 
anzunehmen. 

 
Vermieter  

Umsatzsteuerfreie Mitvermietung von 
Betriebsvorrichtungen 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) sieht die Vermietung 
von Betriebsvorrichtungen entgegen dem deutschen 
Umsatzsteuerrecht als umsatzsteuerfrei an, wenn es sich 
hierbei um eine Nebenleistung zur umsatzsteuerfreien 
Hauptleistung, nämlich der Vermietung des Gebäudes, in 
dem sich die Betriebsvorrichtungen befinden, handelt. Dem 
EuGH zufolge handelt es sich dann um eine wirtschaftlich 
einheitliche Leistung, die nicht künstlich in eine umsatz-
steuerfreie Gebäudevermietung und in eine umsatz-
steuerpflichtige Vermietung der Betriebsvorrichtungen 
aufgeteilt werden darf. 

Hintergrund: Nach dem deutschen Umsatzsteuerrecht ist 
die Vermietung von Grundstücken umsatzsteuerfrei. Die 
Umsatzsteuerfreiheit gilt jedoch nicht für die Vermietung 
von Betriebsvorrichtungen. Auch nach dem europäischen 
Mehrwertsteuerrecht ist die Vermietung und Verpachtung 
von Grundstücken von der Umsatzsteuer befreit, nicht aber 
die Vermietung von auf Dauer eingebauten Vorrichtungen 
und Maschinen. 

Sachverhalt: Der Kläger hatte an einen Putenzüchter ein 
Stallgebäude samt Maschinen und Betriebsvorrichtungen 
wie zum Beispiel Heizungs- und Lüftungsanlagen, 
Beleuchtungssystemen und Fütterungsvorrichtungen in 
den Jahren 2010 bis 2014 vermietet. Er sah die Miete als 
umsatzsteuerfrei an. Das Finanzamt behandelte hingegen 
20 Prozent der Gesamtmiete als umsatzsteuerpflichtig, weil 
es davon ausging, dass dieser Anteil auf die 
Betriebsvorrichtungen entfiel. 
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Entscheidung: Der Fall kam zum EuGH, der im Grundsatz von 
einer umsatzsteuerfreien Vermietung der Betriebs-
vorrichtungen ausging: 

 Eine wirtschaftlich einheitliche Leistung darf nicht 
künstlich in eine umsatzsteuerfreie und in eine 
umsatzsteuer-pflichtige Leistung aufgespalten werden. 
Eine wirtschaftlich einheitliche Leistung ist anzunehmen, 
wenn eine Haupt- und Nebenleistung erbracht wird. Eine 
Nebenleistung ist das Mittel, um die Hauptleistung unter 
optimalen Bedingungen in Anspruch nehmen zu können; 
sie erfüllt für den Kunden also keinen eigenen Zweck. 

 Liegt eine Nebenleistung vor, teilt sie das 
umsatzsteuerliche Schicksal der Hauptleistung. Ist also 
die Hauptleistung umsatzsteuerfrei, gilt das auch für die 
Nebenleistung. Ist die Hauptleistung hingegen 
umsatzsteuerpflichtig, erfasst die Umsatzsteuerpflicht 
auch die Nebenleistung. 

Hinweise: Die Sache geht an den BFH zurück, der den EuGH 
angerufen hatte. Der BFH muss nun prüfen, ob der Kläger 
mit der Vermietung des Stalls und der Mitvermietung der 
Betriebsvorrichtungen eine wirtschaftlich einheitliche 
Leistung erbracht hatte. 

Der EuGH deutet in seinem aktuellen Urteil an, dass eine 
wirtschaftlich einheitliche Leistung naheliegend sein dürfte. 
In diesem Fall wäre sodann zu prüfen, ob die Vermietung 
des Gebäudes die Hauptleistung darstellte: Dann wäre die 
Mitvermietung der Betriebsvorrichtungen umsatz-
steuerfrei. 

Zwar sieht der deutsche Gesetzgeber die Vermietung von 
Betriebsvorrichtungen als umsatzsteuerpflichtig an. Nach 
dem EuGH gilt diese Umsatzsteuerpflicht nur dann, wenn 
Betriebsvorrichtungen ohne eine gleichzeitige 
Gebäudevermietung, die umsatzsteuerfrei ist, vermietet 
werden, oder wenn die Vermietung von 
Betriebsvorrichtungen Teil einer wirtschaftlich einheitlichen 
Leistung ist und die Hauptleistung dieser wirtschaftlich 
einheitlichen Leistung darstellt. 

 
Alle Steuerzahler  

Spekulationsgewinn bei trennungsbedingtem 
Hausverkauf 
Der trennungsbedingte Verkauf des Miteigentumsanteils an 
den Noch-Ehegatten innerhalb der zehnjährigen 
Spekulationsfrist kann auch dann zu einem 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn führen, wenn mit 
dem Verkauf eine vom Noch-Ehegatten angedrohte 
Zwangsversteigerung verhindert werden soll. Ist der 
Steuerpflichtige vor dem Verkauf bereits ausgezogen, 
handelt es sich nicht um den Verkauf einer selbstgenutzten 
Immobilie, der steuerfrei wäre; dies gilt auch dann, wenn 
der Noch-Ehegatte und das gemeinsame Kind weiterhin in 
der Immobilie wohnen. 

Hintergrund: Der Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien 
des Privatvermögens stellt einen steuerpflichtigen 

Spekulationsgewinn dar, wenn der Verkauf innerhalb von 
zehn Jahren nach Anschaffung der Immobilie erfolgt ist. 
Nach dem Gesetz werden jedoch selbst genutzte 
Immobilien von dieser Steuerpflicht grundsätzlich 
ausgenommen. 

Sachverhalt: Der Kläger erwarb im Jahr 2008 zusammen mit 
seiner Ehefrau F ein Einfamilienhaus, das sie zusammen mit 
ihrem gemeinsamen Kind K bewohnten. Im Jahr 2015 zog 
der Kläger aus, während F und K in dem Haus wohnen 
blieben. F drohte die Zwangsversteigerung an, falls der 
Kläger seinen Miteigentumsanteil an dem Haus nicht an sie 
verkaufen würde. Im Jahr 2017 verkaufte der Kläger seinen 
Miteigentumsanteil an F mit Gewinn; die Ehe wurde im 
selben Jahr geschieden. Das Finanzamt erfasste einen 
steuerpflichtigen Spekulationsgewinn beim Kläger. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die 
hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Der Kläger hat seinen Miteigentumsanteil innerhalb der 
zehnjährigen Spekulationsfrist mit Gewinn verkauft. 
Dieser Verkauf ist auch willentlich erfolgt, auch wenn der 
Kläger eine Zwangsversteigerung vermeiden wollte. Eine 
wirtschaftliche oder emotionale Zwangssituation ist für 
die Entstehung des Spekulationsgewinns ohne 
Bedeutung. 

 Der Spekulationsgewinn entfällt auch nicht aufgrund 
einer Selbstnutzung des Hauses durch den Kläger. Nach 
dem Gesetz müsste die Selbstnutzung entweder 
zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung des Hauses oder aber im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden Vorjahren erfolgt sein, 
damit der Spekulationsgewinn nicht steuerpflichtig ist. 
Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt: Der Kläger 
ist bereits vor der Veräußerung im Jahr 2017 ausgezogen, 
nämlich im Jahr 2015, und hat das Haus bis zum Verkauf 
nicht mehr selbst genutzt. Die Nutzung des Hauses durch 
sein unterhaltsberechtigtes Kind ist keine Selbstnutzung 
des Klägers, wenn das Kind zusammen mit seiner Mutter 
F in dem Haus gewohnt hat. Das Kind gehörte damit nicht 
mehr zur Lebens- oder Wirtschaftsgemeinschaft des 
Klägers. 

Hinweise: Das Urteil zeigt die Problematik einer Trennung, 
wenn die Spekulationsfrist noch nicht abgelaufen ist. Der 
Verkauf des Eigentumsanteils ist nämlich steuerpflichtig, 
wenn der Verkaufspreis höher ist als die 
Anschaffungskosten. Es empfiehlt sich in steuerlicher 
Hinsicht, den Verkauf durchzuführen, solange der Auszug 
noch nicht erfolgt ist. 

Bei der Übertragung einer Immobilie im Rahmen einer 
Scheidung entsteht keine Grunderwerbsteuer. 

Steuerpflicht von Prämien aus der sogenannten 
Treibhausgasminderungs-Quote 
Halter von reinen Elektroautos können im sogenannten 
Treibhausgasminderungs-Quotenhandel seit dem Jahr 2022 
die CO2-Emissionseinsparung, welche durch den Antrieb 
mit Strom statt fossiler Kraftstoffe entsteht, dem Handel mit 
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sogenannten Treibhausgasminderungs-Quoten anbieten 
und dadurch Prämienzahlungen erhalten. Das 
Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich nun zur 
steuerlichen Behandlung der Prämienzahlungen geäußert. 

Folgende Fallgruppen sind zu unterscheiden: 

Das Fahrzeug gehört zum Betriebsvermögen: Erhaltene 
Zahlungen sind Betriebseinnahmen und damit als Teil des 
Gewinns steuerpflichtig. 

Das Fahrzeug ist im Privatvermögen: Der Erlös aus dem 
Verkauf der THG-Quote ist keiner Einkunftsart zuzuordnen. 
Erhaltene Zahlungen sind daher „privat“ und unterliegen 
nicht der Einkommensteuer. 

Bei einem Dienstwagen gilt Folgendes: 

 Bei der Überlassung des Dienstwagens an Arbeitnehmer 
ist regelmäßig der Arbeitgeber der Fahrzeughalter. Die 
Prämie steht dann dem Arbeitgeber zu. Lohnsteuerliche 
Konsequenzen für den Arbeitnehmer ergeben sich nicht. 

 Anders verhält es sich in den (Sonder-)Fällen, in denen 
der Arbeitnehmer die Prämie vereinnahmt, weil er Halter 
des Fahrzeuges ist oder weil der Arbeitgeber als 
Fahrzeughalter dem Arbeitnehmer eine Bestätigung für 
den Quotenhandel erteilt hat. Hier liegt steuerpflichtiger 
Arbeitslohn vor. 

Hinweis: Unabhängig davon, wer die Prämie erhält, gilt für 
die Dienstwagenbesteuerung: Wird die sogenannte 
Fahrtenbuchmethode angewendet oder greift die 
sogenannte Kostendeckelung, mindert die Prämie die 
Gesamtkosten des Fahrzeuges und reduziert damit in 
diesen Fällen den steuerpflichtigen Nutzungsvorteil aus der 
Fahrzeugüberlassung. 

Keine Steuerermäßigung für Hausnotruf-system 
ohne Notfall-Soforthilfe 
Für die Kosten eines Hausnotrufsystems, bei dem der Notruf 
von der Notrufzentrale lediglich entgegengenommen und 
ein Hausarzt, ein Pflegedienst oder ein Angehöriger 
verständigt wird, wird keine Steuerermäßigung für 
haushaltsnahe Dienstleistungen gewährt. Denn die 
Dienstleistung des Notruf-Anbieters wird nicht im Haushalt 
des Steuerpflichtigen erbracht. 

Hintergrund: Für die Inanspruchnahme haushaltsnaher 
Dienstleistungen wird eine Steuerermäßigung von 
20 Prozent gewährt, maximal 4.000 Euro pro Jahr. Die 
Ermäßigung wird direkt von der Steuer abgezogen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war im Streitjahr 85 Jahre alt und 
zahlte für ein Hausnotrufsystem 288 Euro im Jahr. Für 
diesen Betrag erhielt sie das Notrufgerät, das sie im Notfall 
betätigen konnte; dann kümmerte sich ein Mitarbeiter der 
Notrufzentrale um Hilfe, indem er die Feuerwehr, den 
Hausarzt, Nachbarn oder Verwandte informierte. Die 
Klägerin machte für die Kosten eine zwanzigprozentige 
Steuerermäßigung geltend, die das Finanzamt nicht 
anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die 
hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Eine haushaltsnahe Dienstleistung setzt eine Leistung mit 
Bezug zur Haushaltsführung voraus, die üblicherweise 
durch Mitglieder des Haushalts oder entsprechende 
Beschäftigte erledigt werden und regelmäßig anfallen. 
Außerdem muss die Leistung im Haushalt erbracht 
werden. 

 Zwar stellt das Notrufsystem im Grundsatz eine 
haushaltsnahe Dienstleistung dar. Denn es handelt sich 
um eine Rufbereitschaft, die üblicherweise durch 
Haushaltsmitglieder wie zum Beispiel Angehörige 
erbracht wird. 

 Die Dienstleistung ist aber nicht im Haushalt der Klägerin 
erbracht worden. Denn wesentlicher Inhalt der 
Dienstleistung ist die Bearbeitung eingehender Alarme 
und die Verständigung von Helfern wie zum Beispiel dem 
Hausarzt, Pflegedienst oder von Angehörigen. Die 
Notrufzentrale schuldete keine unmittelbare Direkthilfe 
in Gestalt einer Ersten Hilfe im Haushalt der Klägerin. 

Hinweise: Der BFH hatte in einem anders gelagerten Fall in 
einer Seniorenresidenz die Steuerermäßigung gewährt. 
Dort war das Notrufgerät des Steuerpflichtigen mit einem 
sogenannten Piepser verbunden, den die Pfleger bei sich 
trugen und bei dessen Betätigung sie zum Steuerpflichtigen 
in dessen Zimmer eilten, um eine Notfall-Soforthilfe zu 
leisten. 

 


